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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
anderes bestimmt ist, obliegt die Wahrnehmung der Flugsicherung als hoheitliche 
Aufgabe des Bundes der Austro Control GmbH. … 

bestimmt ist, obliegt die Wahrnehmung der Flugsicherung als hoheitliche Aufga-
be des Bundes der Austro Control GmbH. … 

(2) bis (5) … (2) bis (5) … 

(6) Soweit für die Durchführung von Flugsicherungsdiensten eine Lizenz 
gemäß der Richtlinie 2006/23/EG über eine gemeinschaftliche Fluglotsenlizenz, 
ABl. Nr. L 114 vom 27.4.2006 S. 22, erforderlich ist, haben die Flugsicherungs-
organisationen sicherzustellen, dass das von ihnen eingesetzte Personal eine von 
einem Mitgliedstaat ausgestellte aufrechte Lizenz im Sinne der Richtlinie 
2006/23/EG innehat. 

(6) Soweit für die Durchführung von Flugsicherungsdiensten eine Fluglot-
senlizenz gemäß der Verordnung (EU) Nr. 805/2011 erforderlich ist, haben die 
Flugsicherungsorganisationen sicherzustellen, dass das von ihnen eingesetzte 
Personal eine von einem Mitgliedstaat erteilte und gemäß Art. 9 Abs. 4 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 805/2011 rechtsgültige Fluglotsenlizenz innehat. 

§ 120a. (1) Die Austro Control GmbH hat die zur sicheren, geordneten und 
flüssigen Abwicklung des Flugverkehrs unter Bedachtnahme auf die Abwehr von 
den der Allgemeinheit drohenden Gefahren aus dem Luftverkehr erforderlichen 
An- und Abflugverfahren und Verfahren für den Streckenflug festzulegen. 

§ 120a. (1) Die Austro Control GmbH hat die zur sicheren, geordneten und 
flüssigen Abwicklung des Flugverkehrs erforderlichen An- und Abflugverfahren 
und Verfahren für den Streckenflug festzulegen. Es ist dabei auf die Abwehr von 
den der Allgemeinheit aus dem Luftverkehr drohenden Gefahren, wie insbeson-
dere auf eine möglichst geringe Immissionsbelastung, Bedacht zu nehmen. 

(2) Die Austro Control GmbH und die gemäß § 120 Abs. 2 betrauten Flugsi-
cherungsorganisationen können im Rahmen der Wahrnehmung der ihnen übertra-
genen Flugsicherungsaufgaben die zur sicheren, geordneten und flüssigen Ab-
wicklung des Flugverkehrs unter Bedachtnahme auf die Abwehr von den der 
Allgemeinheit drohenden Gefahren aus dem Luftverkehr erforderlichen allgemei-
nen Anordnungen treffen. 

(2) Die Austro Control GmbH und die gemäß § 120 Abs. 2 betrauten Flugsi-
cherungsorganisationen können im Rahmen der Wahrnehmung der ihnen übertra-
genen Flugsicherungsaufgaben die zur sicheren, geordneten und flüssigen Ab-
wicklung des Flugverkehrs erforderlichen allgemeinen Anordnungen treffen. Es 
ist dabei auf die Abwehr von den der Allgemeinheit aus dem Luftverkehr drohen-
den Gefahren, wie insbesondere auf eine möglichst geringe Immissionsbelastung, 
Bedacht zu nehmen. 

§ 120b. (1) bis (3) … § 120b. (1) bis (3) … 

(4) Die gemäß Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 2096/2005 zur Festlegung 
gemeinsamer Anforderungen bezüglich der Erbringung von Flugsicherungsdiens-
ten, ABl. Nr. L 335 vom 21.12.2005 S. 13, erforderliche Haftungs- und Versiche-
rungsdeckung hat auch die Absicherung des Rückersatzanspruches des Bundes 
gegen die Flugsicherungsorganisation sowie gegen deren Organe zu umfassen. 

(4) Die gemäß Anhang I der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1035/2011 
zur Festlegung gemeinsamer Anforderungen bezüglich der Erbringung von Flug-
sicherungsdiensten und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 482/2008 und 
(EU) Nr. 691/2010, ABl. Nr. L 271 vom 18.10.2011 S. 23, in der jeweils gelten-
den Fassung, erforderliche Haftungs- und Versicherungsdeckung hat auch die 
Absicherung des Rückersatzanspruches des Bundes gegen die Flugsicherungsor-
ganisation sowie gegen deren Organe zu umfassen. 

§ 120c. (1) Soweit nicht auf Grund einer Vereinbarung gemäß § 121a Z 2 
etwas anderes festgelegt ist, unterliegen die Flugsicherungsorganisationen gemäß 
§ 120 Abs. 1 und 2 sowie die gemäß § 120 Abs. 3 in Anspruch genommenen 
Dienstleister der Aufsicht des Bundesministers für Verkehr, Innovation und 
Technologie. Die Bestimmung des § 141 Abs. 2 und 3 ist, unbeschadet der ge-

§ 120c. (1) Soweit nicht auf Grund einer Vereinbarung gemäß § 121a Z 2 
etwas anderes festgelegt ist, unterliegen die Flugsicherungsorganisationen gemäß 
§ 120 Abs. 1 und 2 sowie die gemäß § 120 Abs. 3 in Anspruch genommenen 
Dienstleister der Aufsicht des Bundesministers für Verkehr, Innovation und 
Technologie. Die Bestimmung des § 141 Abs. 2 und 3 ist, unbeschadet der uni-
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